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Menschenrechte in China: Was hat sich
seit der Verfassungsänderung im Jahr
2004 getan

Nachdem die Menschenrechte in Chinas Verfas-
sung aufgenommen wurden, machte die chinesi-
sche Regierung viele Versprechungen, die
al lgemeine Situation und die Lebensqualität der
Bevölkerung zu verbessern. Und tatsächlich
wurden viele Maßnahmen erfolgreich umgesetzt.
Laut UN Watch (201 3) hat die Regierung, unter
anderem, ein nationales Konzept entwickelt,
welches grundlegende medizinische Dienstleis-
tungen und andere Gesundheitseinrichtungen
bereitstel lt; ein Verfahren umgesetzt, welches
die Lohnauszahlung an Arbeitsmigranten aus
dem ländlichen Raum garantiert und den Min-
destlohn erhöht; sauberes Trinkwasser für einen
großen Teil der ländl ichen Bevölkerung (circa
1 22 Mil l ionen Menschen) gesichert; die Gesetz-
gebung bezüglich der Todesstrafe abgeändert
(die Verhängung der Todesstrafe ist in 1 3 Fällen
von wirtschaftl ichen und nicht-gewalttätigen Ver-
brechen nicht mehr möglich); und Rehabil itati-
onseinrichtungen für Behinderte verbessert. 1

Chinas internationale
Menschenrechtsab-
kommen
Im Jahr 201 3 wurde China, für eine Dauer von
drei Jahren, zum Mitgl ied des Menschenrechts-
rats der Vereinten Nationen (UNHRC)2 gewählt.
Diese Wahl hat nicht nur internationale Kritik
heraufbeschwört – auch innerhalb Chinas wur-
den Stimmen, auch schon vor der Wahl, lauter.
Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Antrag, unter-
zeichnet von mehr als 200 Chinesen, mit dem
Ziel, Chinas Bewerbung als Mitgl ied des Men-
schenrechtsrats zurückzuweisen. Der Antrag
verweist unter anderem darauf, dass die Kom-
munistische Partei Chinas (KPCh)

„[…] den Bürgern kontinuierl ich ihre Rechte auf
Rede-, Publikations- und Pressefreiheit, das
Recht auf Vereinigung, Prozession und De-
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Die chinesische Regierung hat 2004 den Schutz der Menschenrechte offiziel l in ihre
Verfassung aufgenommen. Haben erlassene Reformen und Verordnungen
tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebensumstände der chinesischen
Bevölkerung geführt? Werden die Menschenrechte des Einzelnen mehr als zuvor
geachtet? Diese Blickwechselausgabe zieht nach über 1 0-jährigem Schutz der
Menschenrechte in China Bilanz.
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monstration, das Recht auf Religionsfreiheit, so-
wie die Freiheit zu protestieren und zu streiken
entzieht. [Die Regierung] hat unermüdlich Men-
schenrechte verletzt. Dies geschah durch die
wil lkürl iche Verhaftung oder Verschleppung von
Bürgern, Inszenierungen von ‚Suiziden‘, gewalt-
same Zerstörungen, der Landnahme, gewaltsa-
me Formen der Geburtenkontrol le, erzwungene
Abtreibungen, Einkerkerungen in ‚Schwarze (i l le-
gale) Gefängnisse‘, unrechtmäßige Hausarreste,
Prügelattacken, Folter, rechtswidrige Beschrän-
kungen der Ein- und Ausreise Chinas, Anwen-
dung von Sippenhaft, und anderen Übergriffen“.3

Gleichwohl betonte der chinesische Vertreter
des Menschenrats, Wang Min, nach der Wahl,
dass der zugesprochene Sitz im Rat eine Aner-
kennung der Weltgemeinschaft in Bezug auf
Chinas beträchtl iche Leistungen hinsichtl ich der
Menschenrechte ausdrückt. Des Weiteren er-
klärte er, dass sich die Volksrepublik China in-
tensiv für die fundamentalen Freiheiten der
Bevölkerung und der Förderung und Wahrung
der Menschenrechte einsetzt.4

Das vermittelte Bild bezüglich der Wahrung der
Menschenrechte in China ist zwiespältig: Einer-
seits zeugen der Sitz im Menschenrechtsrat so-
wie bilaterale Menschenrechtsdialoge mit
nahezu zwanzig Staaten und Regionen von in-
ternationaler Anerkennung. Unter diesen Län-
dern und Regionen befinden sich die Vereinigten
Staaten von Amerika, die Europäische Union,
Großbritannien und Kanada. Andererseits haben
internationale Menschenrechtsorganisationen,
wie der UNHRC und Amnesty International, wie-
der und wieder Menschenrechtsverletzungen in
China, vor al lem in Bezug auf Tibet, die Todess-
trafe, Unterdrückung von ethnischen Minderhei-
ten und eingeschränkte Meinungsäußerung,
beklagt.

Der Menschenrechtsdialog zwischen der EU und
China findet zweimal im Jahr statt. Während des
Dialogs haben beide Partner die Möglichkeit, In-
formationen und Standpunkte auszutauschen.
Die EU betont gewohntermaßen die Bedeutsam-
keit sowie die Relevanz der Befolgung „europäi-
scher“ Werte, einschl ießlich dem Schutz
bürgerl icher Rechte. Der Menschenrechtsdialog
zwischen China und der EU kann daher entwe-
der als positives Beispiel für die Förderung die-
ser Rechte in China gelten, oder kritisch
aufgrund der unterschiedl ichen Definition der
Menschenrechtsstandards beider Partner be-

trachtet werden. Die fehlende Grundlage einer
gemeinsamen Menschenrechtsdefinition macht
es schwierig, eine konkrete Kooperation in die-
sem Bereich und entsprechende Resultate zu
erreichen. Die EU betont die grundsätzl iche Re-
levanz der bürgerl ichen und politischen Rechte,
wohingegen China wirtschaftl iche und soziale
Rechte in den Vordergrund rückt und damit Men-
schenrechte an den Entwicklungsstand eines
Landes knüpft. Ist der Entwicklungsstand auf ei-
nem bestimmten Niveau angekommen, würden
Menschenrechte früher oder später automatisch
verwirkl icht.5

Chinas Kritik zur aktuellen Menschenrechtslage in

der EU

China nutzte den 1 3. Menschenrechtsdialog zwischen

China und Deutschland, am 24. Noveber 201 5, als

Plattform, die Menschenrechtssituation in der EU zum

ersten Mal offensiv zu kritisieren. Die Flüchtl ingskrise,

Fremdenfeindl ichkeit und Polizeigewalt wurden als

Hauptprobleme der derzeitigen Menschenrechtslage

in der EU bezeichnet.6

Diese Kritik wurde erneut während des 34. Menschen-

rechtsdialogs zwischen China und der EU, am 30. No-

vember 201 5, von chinesischen Repräsentanten

vorgebracht. Zusätzl ich wurde die EU dazu angehal-

ten, die Menschenrechtslage Chinas mit mehr Objekti-

vität zu betrachten.7

Neben bilateralen Dialogen mit zahlreichen
Staaten und Staatengemeinschaften hat China
folgende Menschenrechtsinstrumente und Ver-
träge ratifiziert (aufgel istet durch das Amt der
Vereinten Nationen für Menschenrechte): CERD,
CESCR, CAT, CEDAW, CRC, CRC: OPSC,
CRC: OPAC, CRPD.8

Jedoch muss man sich vor Augen führen, dass
diese Verträge unverbindl ich sind. Daher bedeu-
tet das Unterzeichnen dieser Verträge nicht
zwangsläufig, dass die Vertragsstaaten sinnge-
mäß agieren.

Weißbücher u nd
B l aubücher…
Zusätzl ich zu den internationalen Abkommen,
werden in regelmäßigen Abständen bestimmte
inländische Maßnahmen und deren jeweil igen
Berichte veröffentl icht:

Chinas Kritik zur aktuellen Menschen-
rechtslage in der EU

China nutzte den 1 3. Menschenrechtsdialog
zwischen China und Deutschland, am 24.
November 201 5, als Plattform, die Menschen-
rechtssituation in der EU zum ersten Mal offen-
siv zu kritisieren. Die Flüchtl ingskrise,
Fremdenfeindl ichkeit und Polizeigewalt wurden
als Hauptprobleme der derzeitigen Menschen-
rechtslage in der EU bezeichnet.6

Diese Kritik wurde erneut während des 34. Men-
schenrechtsdialogs zwischen China und der EU,
am 30. November 201 5, von chinesischen Re-
präsentanten vorgebracht. Zusätzl ich wurde die
EU dazu angehalten, die Menschenrechtslage
Chinas mit mehr Objektivität zu betrachten.7
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1 ) Seit 1 991 hat die chinesische Regierung zwölf
sogenannte Weißbücher für den Bereich Men-
schenrechte publiziert. Diese beinhalten den na-
tionalen Menschenrechtsaktionsplan, sowie
einen Bericht über den Fortschritt der Menschen-
rechtslage in China.

2009 hat das Informationsbüro des Staatsrats
den ersten Menschenrechtsaktionsplan (2009-
201 0) veröffentl icht. Mittlerweile wurde ein zwei-
ter Aktionsplan (201 2-201 5) herausgegeben. Der
Aktionsplan soll die Achtung der Menschenrech-
te in der Regierung sowie den Ministerien auf je-
der Verwaltungsebene gewährleisten, ohne dass
die gegenwärtige Bürokratie Chinas reformiert
werden muss.9

Der derzeitige Aktionsplan führt auf, dass „die
Ausformulierung des nationalen Menschen-
rechtsaktionsplans eine wichtige Maßnahme der
chinesischen Regierung darstel lt, um die Umset-
zung des Verfassungsgrundsatzes zur Wahrung
und Anerkennung der Menschenrechte sicherzu-
stel len“. 1 0 Der Aktionsplan (201 2-201 5) greift
nicht nur den „klassischen“ westl ichen Aspekt
der Menschenrechte auf, welcher hauptsächlich
aus Regelungen zum Schutz des Einzelnen vor
Übergriffen des Staates besteht, sondern bein-
haltet außerdem ein breites Spektrum wirtschaft-
l icher, sozialer und ökologischer Maßnahmen.

Das letzte Weißbuch, ein Bericht über den Fort-
schritt im Bereich der Menschenrechtsfrage,
wurde im Juni 201 5 herausgegeben. Der Bericht
(1 ) identifiziert bestimmte Errungenschaften, die
im Fünf-Jahresplan (2011 -201 5) aufgestel lt wur-
den, (2) verweist auf eine Zwischeneinschätzung
des nationalen Menschenrechtsaktionsplan
(201 2-201 5) und (3) zeigt auf, dass die meisten
Ziele, die im Aktionsplan gesetzt worden sind, er-
reicht wurden. Des Weiteren „schildert [der Be-
richt] Erfolge, die erzielt wurden im Bereich der
Verwirkl ichung und des Schutzes der Rechte der
Bürger auf Entwicklung, Demokratie, unpartei-
ische Gerichtsverhandlung und saubere Umwelt,
sowie der Rechte der Frauen, Kinder, Senioren,
ethnischen Minderheiten und der Behinderten“. 11

2) Updates der gegenwärtigen Menschenrechts-
situation werden auch von anderen chinesischen
Insititutionen publiziert. So hat die China Society

for Human Rights Studies1 2 2011 einen umfang-
reichen Bericht über die Menschenrechtslage in
China veröffentl icht. Seitdem wird das Blue Book

of China’s Human Rights all jährl ich publiziert (die
letzte Ausgabe erschien Ende November 201 5).

Der Bericht zeigt den Fortschritt der Menschen-
rechtslage in China auf, informiert über fortdau-
ernde Probleme und gibt einen Ausblick darauf,
wie sich die Situation in Zukunft weiter verbes-
sern lässt.

Die andere Seite
der Medail le
Am 1 . Jul i 201 5 hat der nationale Volkskongress
Chinas ein neues Staatssicherheitsgesetz ver-
abschiedet. Das neue Gesetz behandelt ein wei-
tes Spektrum, das von Politik und Mil itär, über
Finanzen und Cyberspace, bis hin zu Ideologie
und Religion reicht, und dient dem Schutz der
Souveränität und nationalen Sicherheit.

Ausländische Unternehmen, Diplomaten und die
Zivi lgesellschaft, wie zum Beispiel internationale
Akteure der UN und EU, stehen dem neuen Ge-
setz äußerst skeptisch gegenüber. Der UN-
Hochkommissar für Menschenrechte bezeichnet
das Gesetz als „außergewöhnlich umfassend“.
Durch vage Definitionen und Terminologien stehe
„die Tür weiteren Einschränkungen der Rechte
und Freiheiten chinesischen Bürger, und sogar
noch schärferen Kontrol len der Zivi lgesellschaft
durch Behörden als bisher, weit offen“. 1 3 Der
Präsident der Handelskammer der Europäischen
Union in China, Jörg Wuttke, vertritt einen ähnli-
chen Standpunkt: „Vieles […] ist [in dem neuen
Gesetz] zu schwammig formuliert […] Ausländi-
sche Unternehmen äußern sich besorgt, weil ihre
Server künftig leichter ausgespäht werden könn-
ten.“1 4

Des Weiteren betont Maya Wang, eine chinesi-
sche Wissenschaftlerin der Organisation Human

Rights Watch, dass das Gesetz „Elemente bein-
haltet, welche eine Kritik an der Regierung als
Form von Subversion erklärt [. ] [E]s ist sehr vage
in [seiner] Definition welche spezifischen Aktio-
nen der Bürger als Gefährdung der Staatssicher-
heit gewertet werden“. Wang fügt hinzu, dass die
Zivi lgesellschaft und Aktivisten noch mehr als
bisher in ihren Möglichkeiten beschränkt werden,
die chinesische Führung, selbst im geringen Ma-
ße, zu kritisieren. 1 5

Kurz gesagt räumt das neue Gesetz weitrei-
chende Eingriffsmöglichkeiten des Staates in die
Bürgerrechte ein. 1 6

Überdies schafft das neue nationale Sicherheits-
gesetz auch die Rechtsgrundlage für Massen-
verhaftungen. Wenige Tage nach Inkrafttreten
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des Gesetzes wurden mehr als 300 Juristen
und Menschenrechtsverteidiger, sowie Ange-
stel lte der Kanzleien verhaftet. 1 7 Davon sind 30
noch immer in Polizeigewahrsam. Die chinesi-
sche Regierung wirft den Juristen vor, aufgrund
ihrer Menschenrechtsaktivitäten eine Gefahr der
nationalen Sicherheit dargestel lt zu haben. Der
Vorwurf, „kriminel le Organisationen“ gegründet
zu haben und damit die „öffentl iche Ordnung“
gestört zu haben, ist die Grundlage für die In-
haftierung besagter Juristen. Im Zentrum der
Maßnahmen stand die Pekinger Kanzlei Fengrui,
welche verschiedene bedeutsame Fälle im Be-
reich der Menschenrechte vertritt. Unter den ver-
hafteten Juristen war unter anderem der Direktor
der Kanzlei, Zhou Shifeng (noch immer in Poli-
zeigewahrsam, Stand 01 . Oktober 201 5), sowie
seine Mitarbeiterin Wang Yu (noch immer unter
Hausarrest gestel lt, Stand 01 . Oktober 201 5)1 8,
welche den zur lebenslangen Haft verurtei lten
Uigurischen Akademiker I lham Tohti verteidig-
te. 1 9

Menschenrechtsverletzungen finden aber nicht
nur durch die immense Maßregelung von Men-
schenrechtsaktivisten statt. Auch die Missach-
tung freier Meinungsäußerung, veranschaulicht
durch die chinesische Internetzensur, ist ein pro-
minentes Beispiel.

Chinas Great Firewall blockiert ausländische
Webseiten und zensiert regimekritische Internet-
beiträge. Nach der Umsetzung des neuen natio-
nalen Sicherheitsgesetzes am 1 . Jul i 201 5,
welches den Cyberspace als Teil nationaler Si-
cherheitsinteressen Chinas erklärt und daher
diesen „sicher und kontrol l ierbar“20 gestalten wil l ,
wurde ein Entwurf eines neuen Cyberspace-Si-
cherheitsgesetzes freigegeben, welches bis dato
noch von dem NPC verabschiedet werden muss.
Sollte das neue Cyberspace-Gesetz verabschie-
det werden, „werden [noch] weitere Verordnun-
gen bezüglich dem Internet, aufgrund von
Sicherheitsbedenken der Regierung, erlassen“.21

Bisher wurde die Verbreitung von „Gerüchten“
oder politisch delikaten Informationen (onl ine
und offl ine) durch eine Verwaltungsstrafe geahn-
det, was entweder einer Inhaftierung von fünf bis
1 0 Tagen entsprach, oder eine Geldstrafe von
500 Renminbi (~ 80€) nach sich zog. Allerdings
hat das neue Strafgesetz, in Kraft seit dem 1 .
November 201 5, die bisherige Verwaltungsstrafe
durch eine strafrechtl iche Ahndung ersetzt.
Schwerwiegende Fälle, mit destruktiven Ergeb-
nissen oder Konsequenzen, werden nun mit ei-
ner Freiheitsstrafe von drei bis sieben Jahren
geahndet.

Ai Weiwei: According to What?, Art Gallery of Ontario, Sept. 28, 201 3. Foto: Michael Swan (CC BC-NY 2.0)
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201 5 wurde außerdem der Entwurf eines ge-
planten Gesetzes, dem Foreign NGO Manage-
ment Law, veröffentl icht, welches die Aktivitäten
der chinesischen und ausländischen NGOs
maßregeln sol l . Es sieht eine formale Registrie-
rung ausländischer NGOs vor, sowie die Not-
wendigkeit eine, von der Regierung bewil l igte,
professional supervisory unit (PSU) (dt. profes-
sionelle Überwachungseinheit) zu finden, welche
die ausländische NGO sponsert. Darüber hinaus
müssen sich ausländische NGOs mit einem re-

gistration management unit (RMO) (dt. Verwal-
tungsorgan für Zulassungen) registrieren, bevor
sie in der Lage sind, Aktivitäten in China durch-
zuführen.22 Neben diesen Regelungen verbietet,
bzw. erschwert das neue Gesetz aus- und inlän-
dischen NGOs den Erhalt jegl icher finanziel ler
Förderung aus dem Ausland.23

Kommentatoren kritisieren das Gesetz unter an-
derem wegen dessen großen Anwendungsbe-
reich. So bezieht sich der Terminus ‚ausländisch‘
(jingwai) nicht nur auf NGOs aus dem tatsächli-
chen Ausland, sondern auch NGOs aus Chinas
Sonderverwaltungszonen Hongkong, Taiwan und
Macau. Dazu kommt, dass das neue Gesetz
NGOs im Allgemeinen als „gemeinnützige, nicht-
staatl iche soziale Organisationen“ definiert, wo-
mit die im Gesetz festgelegten Regelungen nicht
al leine NGOs per se, sondern auch Universitä-
ten, Berufsverbände und Interessengruppen um-
fassen.

Die von internationalen Menschenrechtsorgani-
sationen am vehementesten vorgebrachte Men-
schenrechtsverletzung ist, wie bereits erwähnt,
der Fall Tibet.
Tibeter genießen noch weniger bürgerl iche und
politische Rechte als Chinesen. Abgesehen von
der immensen Überwachung ihres alltägl ichen
Lebens verstoßen die schweren Gewaltanwen-
dungen bei friedl ichen Demonstrationen und die
Folterungen politischer Gefangenen gegen be-
reits erwähnte ratifizierte UN-Konventionen. Wei-
terhin sind Tibeter mit massiven Ein-
schränkungen ihrer Religion konfrontiert. Der Be-
sitz bi ldl icher Darstel lungen des Dalai Lamas
und die Lehre des Buddhismus werden mit In-
haftierung und Folter bestraft. Zusätzl ich ist die
tibetische Flagge und Nationalhymne verboten.
Sogar die Kinder in Tibet sind von Menschen-
rechtsverletzungen und Einschränkungen ihrer
Freiheit betroffen.24 Die UNHRC drängt China
kontinuierl ich, die Menschenrechte in Tibet zu
achten.25

Fazit
Die Volksrepublik China hat in der Tat Gesetze
und Verordnungen verabschiedet und umge-
setzt, die die Lebensqualität der Bevölkerung
verbessert haben. Dazu gehören u.a. Chinas
Ratifizierung des Internationalen Pakts über
wirtschaftl iche, soziale und kulturel le Rechte,
die Abschaffung einer Form der Verwaltungs-
haft, die Wiedereinführung der Kontrol le der
Todesstrafe durch den Obersten Volks-
gerichtshof sowie Pekings Zustimmung zu
Untersuchungsdelegationen der Vereinten
Nationen. Darüber hinaus bemüht sie sich, durch
die die Veröffentl ichung von Positionspapieren
und Lageberichten über die aktuel le Menschen-
rechtssituation, um mehr Transparenz.

Dennoch stehen Menschenrechtsverletzungen
Jahr für Jahr im Mittelpunkt der Kritik der Weltöf-
fentl ichkeit. Eine universel le Deutung der
Menschenrechte lehnt China zwar weiterhin ab,
bemüht sich aber um eine eigene Auslegung.
Seit 2004 ist der „Schutz der Menschenrechte“
zwar in der Verfassung verankert, doch welche
Rechte dieser Schutz umfasst bleibt weiterhin
Auslegungssache. Die Regierung beruft sich auf
den Schutz der Menschenrechte wenn sie z.B.
Gesetze zur Haftung bei Rechtsverletzungen,
zur sozialen Absicherung, zu Sozialhi lfe sowie
zum Arbeitsrecht erlässt.
Ein Rechtsanspruch besteht laut der chinesi-
schen Verfassung, Artikel 51 , auch nur, wenn die
„Bürger der [Volksrepublik] China in Ausübung
ihrer Freiheiten und Rechte die Interessen des
Staates, der Gesellschaft oder des Kollektivs so-
wie die rechtmäßigen Freiheiten und Rechte an-
derer Bürger nicht verletzen [dürfen]“. Katrin
Kinzelbach formuliert die Wirksamkeit des
Schutzes der Menschenrechte in China wie folgt:
„Als normativer Grundpfeiler der Weltordnungs-
politik verl ieren die Menschenrechte an
Bedeutung, zugunsten der von China ver-
fochtenen Norm einer absoluten Souveränität,
die jegl iche Einmischung in die inneren
Angelegenheiten eines Staates ächtet. “26

Dies zeigt sich ganz besonders, wenn die KPCh
ihren Herrschafts- und Alleinvertretungsanspruch
verteidigen möchte, veranschaulicht durch das
im April 201 3 ratifizierte „Dokument Nr. 9“. Die-
ses verbietet die Benutzung von Begriffen wie
„universel le Werte“, „Zivi lgesellschaft“ oder
„Pressefreiheit“ auf akademischen und öffentl i-
chen Debatten.27



Es wird deutl ich, dass sowohl durch die Eigen-
auslegung der Menschenrechte als auch die Vorherr-
schaft der KPCh der Schutz und die Einklagbarkeit
jedweder Menschenrechte stark eingeschränkt bleibt.
Reformen und Verfassungsänderungen dienen daher
eher der Befriedung der Bevölkerung, als faktischen,
grundlegenden Änderungen.
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